
SÜDAFRIKA - DELUXE FOTOSAFARI BIG 5
10-Tage-Flugreise: Exklusive Tier- und Naturfotografie in Südafrika

13.06. - 22.06.2023
Tel.: 0391 – 5999 977

reisen@volksstimme.de
reisen.volksstimme.de

Die Big 5 (Löwen, Leoparden, Büffel, Elefanten und Nashörner) warten in einem
der besten Safarigebiete des Krüger Nationalparks in Südafrika auf Sie! Beobachten
Sie die Tiere in unmittelbarer Nachbarschaft und halten Sie diese ganz besonderen
Momente in der Wildnis mit Ihrer Kamera fest. Geniessen Sie luxuriöse 4-5 Sterne-
Unterkünfte mit allem erdenklichen Komfort und die herzliche südafrikanische
Gastfreundschaft. Die Pirsch- und Fotofahrten absolvieren Sie, geführt von lokalen
Wildhütern und Spurenlesern, in offenen 4×4 Safarifahrzeugen, die für den optimalen
Bilderfolg mit nur maximal 3 Fotografen besetzt sind. Begleitet von einem erfahrenen
deutschen Fotografen und Afrikaexperten erleben Sie in einer kleinen Gruppe
Wildtiere aus nächster Nähe und werden von Südafrika begeistert sein!

IHR REISEPROGRAMM:

1. Tag: Frankfurt - Johannesburg
Individuelle Anreise nach Frankfurt und Weiterreise mit Lufthansa nach Johannesburg
(Nachtflug).

2. Tag: Johannesburg - White River
Am frühen Morgen erreichen Sie die südafrikanische Metropole. Ihr deutschsprachiger
Fahrer begrüßt Sie nach der Zollkontrolle. Auf der berühmten Panoramaroute reisen
Sie in bequemen Minibussen durch die Provinz Mpumalanga gen Osten und erleben
den Blyde River Canyon, God´s Window, Bourke’s Luck Potholes und die Pinnancle´s
Felsformationen. Der Canyon, eines der Naturwunder Afrikas, fällt jäh 800 Meter vom
gewaltigen, flachen Felsvorsprung des Mariepskop und
dem Trio seiner Gefährten, den Drei Rondavels, zum Fluß hinab.

3. Tag: White River - Mdluli Lodge
Weiter geht es in Richtung Hazyview, Ihre Unterkunft ist nahe dem Numbi Gate
gelegen. Werden Sie Teil der Geschichte über die Schönheit des Krüger-
Nationalparks und den authentischen Charme
der Siswati-Tradition. Die Lodge befindet sich in der südwestlichen Region des
Krüger-Nationalparks
und ist nur über eine Privatstraße erreichbar. Die regulären Tagesbesucher des
Parks sind auf dieser Strasse nicht zugelassen. Bereits heute Nachmittag können
Sie eine Pirschfahrt im offenen Fahrzeug unternehmen. Ihre Fahrer sind Experten im
Aufspüren und Beobachten der großen und kleinen Wildtiere und werden Ihnen die
ersten Top-Bilder ermöglichen.

4. Tag: Mdluli Lodge
Die Big 5 stehen auf der Liste der begehrten Fotoobjekte ganz oben - früher galt man
als erfolgreich,
wenn man die fünf gefährlichsten Tiere, die man zu Fuß jagen konnte, an einem
Tag erlegte. Die abscheulichen Großwildjagden auf Elefanten, Löwen, Leoparden,
Nashörner und Büffel sind gottseidank fast ausgestorben und heute werden die Tiere
nur noch mit der Kamera gejagt. Frühmorgens und am späten Nachmittag steht
jeweils eine Fotosafari auf dem Programm. Alle Fotofahrten auf dieser Reise sind
ausschließlich für Sie reserviert, Sie werden sich keine Fahrzeuge
mit anderen Touristen außerhalb Ihrer Gruppe teilen müssen. Dies garantiert dank
maximaler Flexibilität einen erstklassigen Fotoerfolg!

Leistungen

Leistungen:

 Flug ab/bis Frankfurt mit
Lufthansa in der Economy Class
inkl. Steuern und Gebühren

 1 Ü/FR im Nut Grove Manor
Boutique Hotel ***** im Lowveld

 3 Ü/FR in der Mduli Lodge****
nahe dem Numbi Gate im Krüger
Nationalpark

 3 Ü/All-Inclusive in der Kambuka
Lodge***** im Krüger
Nationalpark

 9 exklusive Foto-/Pirschfahrten
mit erfahrenen Wildhütern und
Spurenlesern

 Braai (Grillabend) am Tag 8

 Eintrittsgelder auf der
Panoramaroute: God’s Window,
Wasserfall, Bourke’s Luck
Potholes

 und Blyde Canyon Viewpoint

 Krüger Nationalpark
Conservation Fees

 Timbavati Game Reserve
Eintrittgelder

 Alle Transfers (außerhalb des
Nationalparks mit Minibus
(Toyota Quantum) inkl. Benzin

 und Mautgebühren, im Park mit
offenen Safarifahrzeugen

 Poppe Foto- und
Reisebegleitung

 Örtliche Deutsch sprechende
Reiseleitung an Tagen 2 und 3

 Örtliche Englisch sprechendes
Personal in den Lodges

 1 Reiseführer pro Zimmer

 Klimaschutzbeitrag für Ihre Reise

Reisepapiere und Gesundheit:

Deutsche Staatsbürger
benötigen für diese Reise einen
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5. Tag: Mdluli Lodge
Im südafrikanischen Winter ist die Vegetation niedrig und dünn, Wasserstellen sind rar
und die Tiere lassen sich viel einfacher beobachten als zu anderen Jahreszeiten. Auf
Ihren exklusiven Fotound Pirschfahrten erwarten Sie neben den Big 5 auch gewaltige
Antilopenherden, über 450 Vogelarten,
Reptilien, Fische und Schmetterlinge. Die Speicherkarten Ihrer Kamera werden sich
in kürzester Zeit mit hervorragenden Bildern füllen.

6. Tag: Mdluli Lodge - Timbavati Game Reserve
Am späten Vormittag verlassen Sie die Mdluli Lodge und fahre ins nahegelegene
Hoedspruit, wo Sie von der Kambaku Safari Lodge abgeholt werden. Auch diese
Lodge ist ein sehr wildreiches, wunderschönes und fotografisch sehr ergiebiges,
exklusives Privatgelände. Hier haben die häufig hektischen und undisziplinierten
Tagesbesucher des Nationalparks keinen Zutritt. Dies ist Südafrikas
führendes Wildschutzgebiet, ein reiches Ökosystem, in dem Sie majestätisch großen
aber auch kleinsten Wildtieren begegnen, die alle eine Rolle im natürlichen Kreislauf
des Lebens spielen. Wie es mittlerweile in Südafrika fast schon Tradition ist, werden
auch die Nachbargemeinden einbezogen. Wildnis und Wildtiere werden nicht
existieren und erhalten bleiben können, wenn das Wohlergehen der
Stammesgemeinden nicht unterstützt wird: sowohl direkt durch lokale Beschäftigung
als auch indirekt durch Partnerschaften in der Gemeinde wie den Aufbau von Schulen
oder Krankenstationen. Jeder Besuch in den Lodges macht somit einen positiven
Unterschied.

7. Tag: Timbavati Game Reserve
Das Gebiet des Timbavati Reserve grenzt unerwünschte menschliche Besucher aus,
die Tiere des Parks können sich aber ungehindert bewegen, da es zwischen dem
öffentlichen Bereich des Krüger-Nationalparks und dem Reserve keine Zäune gibt.
Die Tiere haben mittlerweile auch gelernt, dass sie im Timbavati Reserve viel
ungestörter leben können und wandern daher bevorzugt aus dem öffentlichen in den
privaten Teil des Parks. So spielt sich noch mehr "Action" vor Ihrer Kamera ab! Sie
erleben hier ein ungefiltertes Safarigefühl „Out of Africa“. Natürlich müssen auch Sie
Ihren Teil dazu beitragen und sich nach den Regeln der Wildtiere richten. Dies ist
kein Zirkus mit abgerichteten Tieren, sondern das echte afrikanische Wildleben. Da
die Tiere meistens nur sehr früh morgens in der Dämmerung und bis kurz nach
Sonnenaufgang aktiv sind, werden auch Ihre Fotofahrten dem Rythmus der Tiere
folgen.

8. Tag: Timbavati Game Reserve
Die Lodge bietet nicht nur einen geschützten Unterstand zur Tiebeobachtung an,
sondern "lockt"
die Tiere auch mit einem künstlichen Wasserloch in die Nähe der Kameras. Sie
erleben majestäti-
schen Elefanten, nervöse Büffel, oder einzelgängerische Nashörner so aus nächster
Nähe.

9. Tag: Timbavati - Johannesburg - Frankfurt
Nach dem Frühstück verbleibt noch etwas Zeit von den Big 5 Abschied zu nehmen.
Danach fahren Sie via Hoedspruit zum Flughafen O.R. Tambo Johannesburg, von
wo Ihr Rückflug am frühen Abend gen Deutschland startet. Alternativ können Sie
von Johannesburg auch nach Victoria Falls fliegen, um dort die weltberühmten
Wasserfälle zu erleben!

10. Tag: Frankfurt: Ankunft
Am frühen Morgen Ankunft in Frankfurt. individuelle Heimreise der Teilnehmer.

Anmerkungen zu Ihrer Reise:
Ihre Fotoreise ist eine einmalige Reise in kleiner, fast schon privater Gruppe. Es ist
keine "Rundreise
mit einigen Foto-Möglichkeiten", sondern dient ausschließlich der Fotografie und dem
Erleben der Wildtiere Afrikas. Natürlich können Sie jederzeit auch nur mit den Augen
und ohne Kamera die fantastischen Landschaften und die großen und kleinen
Bewohner des Nationalparks genießen.
Komfortable Fahrzeuge und mit Fototouren vertraute Fahrer und Spurenleser
garantieren eine wunderbare Zeit. Und sollten Sie einmal keine Motivation finden, Ihre
Kamera in die Hand zu nehmen, bleiben Sie einfach in Ihrer Lodge und lassen es sich
mit den Annehmlichkeiten und in der Ruhe Ihrer luxuriösen Unterkunft gutgehen!
Ihr Poppe Reisebegleiter und fotografischer Experte, Peter-H. Patt, bereist das
südliche Afrika seit Anfang der 1990er Jahre und hat unzählige Begegnungen mit
den Tieren Afrikas erlebt. Er kennt Land und Leute sehr gut und hilft Ihnen bei
Interesse gerne bei Fragen zu Fotografie und Motivgestaltung, dem Verständnis Ihrer
Kamera und zeigt Ihnen, wie Sie sich perfekt auf eine Aufnahme vorbereiten, bevor sie
passiert. Grundlegende Kenntnisse Ihrer Kamera werden allerdings vorausgesetzt,
denn während einer Pirschfahrt gibt es weder die Möglichkeit, Dinge zu erklären

Reisepass, der noch
mindestens 6 Monate über das
Reiseende hinaus gültig ist und
zum Zeitpunkt der Einreise
mindestens zwei freie Seiten für
die Ein- und Ausreisestempel
Südafrikas aufweist. Bitte
beachten Sie unbedingt die
Hinweise des Auswärtigen
Amtes (www.auswaertiges-
amt.de)

Wir empfehlen die Überprüfung
der Standardimpfungen sowie
Malariaprophylaxe, bitte
sprechen Sie mit Ihrem
Hausarzt. Der Abschluss einer
Reisekrankenversicherung inkl.
Krankenrücktransport wird
dringend empfohlen. Diese
Reise ist nur bedingt
barrierefrei.

Teilnehmer: min. 6, max. 9
Personen
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oder lange an der Kamera herumzusuchen, um die richtigen Einstellungen zu finden.
Erfahrene Fotografen schwören auf lange Brennweiten ab 400mm oder
entsprechende Telekonverter, damit Sie die Tiere auch formatfüllend aufs Bild
bekommen oder bei scheuen Exemplaren auch aus der Entfernung erstklassige Bilder
schiessen können.
Auch wenn auf dieser Reise das Fotografieren im Vordergrund steht und wir teilweise
bereits vor Sonnenaufgang unterwegs sein werden, um das beste Morgenlicht nicht
zu verpassen, geht es ebenfalls um das "Erlebnis Afrika" und eine gute Zeit. Es lohnt
sich nicht, mit einigen fantastischen
Bildern nach Hause zu kommen, wenn Sie keine positive Geschichten und
Erinnerungen haben,
die mit diesen Fotos einhergehen. Erleben Sie Afrika in vollen Zügen und staunen Sie
über die Schönheit der Natur.
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VERANSTALTER

Poppe Reisen GmbH & Co. KG
55130 Mainz

ZAHLUNG & REISERÜCKTRITT

Ausführliche Informationen zu Zahlung und zum Reiserücktritt finden Sie in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters.

ABSAGEFRIST DURCH DEN REISEVERANSTALTER:

Falls die Mindesteilnehmerzahl für Ihren Reisetermin nicht erreicht werden sollte,
behält sich der Reiseveranstalter vor, die Reise abzusagen bzw. vom Reisevertrag
zurückzutreten. Die Absagefristen und weitere Informationen hierzu finden Sie in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters.

HINWEIS FÜR MENSCHEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT:

Die von uns vermittelten Reisen sind nicht geeignet für Gäste mit eingeschränkter
Mobilität. (Gäste im Rollstuhl oder mit starker Sehbehinderung , auch Gäste mit
Gehörlosigkeit oder allg. Reisebehinderung.)
Im Zweifel können wir vorab für Sie prüfen, ob eine Teilnahme möglich ist. Bitte
fragen Sie uns vor der Buchung, ob diese Reise für Sie geeignet ist.

EINREISEBESTIMMUNGEN FÜR NICHT-DEUTSCHE STAATSANGEHÖRIGE
(REISEDOKUMENTE / VISUM / IMPFUNG):

Falls Personen ohne deutsche bzw. mit nicht ausschließlich deutscher
Staatsbürgerschaft mitreisen, beachten Sie bitte, dass in diesem Fall andere bzw.
gesonderte Einreisebestimmungen für Ihr gewähltes Reiseland gelten können.
Hierüber geben die jeweiligen Auslandsvertretungen bzw. zuständigen Konsulate
entsprechend Auskunft. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich schon vor der Buchung
einer Reise über Ihre Einreisebestimmungen zu informieren. Bitte erkundigen Sie
sich dabei auch über mögliche Bearbeitungszeiten für ggf. benötigte Visa, um eine
rechtzeitige Bearbeitung vor Abreise zu gewährleisten.

UNTERKUNFT

Nut Grove Manor Boutique Hotel
Nut Grove Manor ist ein verstecktes Juwel im Lowveld, wo Sie sich in einer
entspannten, privaten und geschichtsträchtigen Familienatmosphäre entspannen
können. Das luxuriöse Hotel liegt nah am Krügerpark, der schöne subtropische
Garten ist für seine Ruhe legendär und der Panoramablick
rund um das Anwesen macht dieses Refugium zu etwas ganz Besonderem.

Sollten Sie noch Fragen zu Ihrer
Reise haben, stehen

wir Ihnen gerne unter folgender
Nummer zur Verfügung:

0391 – 5999 977
E-Mail: reisen@volksstimme.de

Volksstimme Reisen

Wir empfehlen den
Abschluss einer

Reiserücktrittskostenversicherung

Unser Serviceteam informiert
Sie hierzu gerne.
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1. Abschluss des Reisevertrages 
Der Reisevertrag, den der Reisende dem Reiseveranstalter mit der 
Anmeldung verbindlich anbietet, kommt mit der Reisebestätigung 
durch den Reiseveranstalter zustande. Die Anmeldung kann 
schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden. Sie 
erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung 
mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der 
Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er 
eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Weicht der Inhalt 
der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer 
von 10 Tagen ab Zugang der Reisebestätigung gebunden ist und 
das der Reisende innerhalb dieser Frist ausdrücklich oder durch 
schlüssige Erklärung (Zahlung des Reisepreises) annehmen kann. 

2. Bezahlung 
Bei Vertragsabschluss (Zugang der Reisebestätigung) ist eine 
Anzahlung von 20% des Reisepreises zu leisten. Mit der 
Reisebestätigung erhalten Sie einen Sicherungsschein (für die 
geleisteten Zahlungen bei Insolvenz). Der restliche Reisepreis ist 
spätestens 14 Tage vor Reiseantritt zu leisten. 

3. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der 
Leistungsbeschreibung des Reiseveranstalters so wie aus den 
hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebeschreibung. 
Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen 
verändern, bedürfen einer ausdrücklichen Bestätigung. 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet 
den Reiseveranstalter, den Reisenden über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei 
der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die 
ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reisenden die Fluggesellschaft 
zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführt. Sobald der 
Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durch- 
führen wird, muss er den Reisenden informieren. Wechselt die für 
den Reisenden als ausführende Fluggesellschaft genannte 
Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter den Reisenden über 
den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemessenen 
Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Reisende so rasch 
wie möglich über einen Wechsel unterrichtet wird. Die „Black List“ 
ist auf der Internetseite: 
 http://ec.europa.eu/transport/air-ban/pdf/list_de.pdf      abrufbar. 

4. Leistungs- und Preisänderungen 
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. 
4.2 Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag 
vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten 
oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern. 
1) Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann 
der Reiseveranstalter den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der 
Reiseveranstalter vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungs- 
kosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden 
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann der Reiseveranstalter 
vom Reisenden verlangen. 
2) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem 
Reiseveranstalter erhöht, so kann der Reisepreis um den 
entsprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
3) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, 
in dem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert 
hat. 
4) Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der 
Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich zu informieren. 
Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. 
Bei Preiserhöhungen von mehr als 8% ist der Reisende berechtigt 
ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der 
Reiseveranstalter muss die Preiserhöhung auf einem dauerhaften 
Datenträger einschließlich der Berechnungsgrundlage klar und 
verständlich mitteilen. 
5) Der Reisende hat im Gegenzug das Recht auf eine gleichermaßen 
zu berechnende Preisreduzierung, wenn sich die unter 4.2 Ziff. 1)-3) 
aufgeführten Kosten verringern. 

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung 
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zu- 
rücktreten. Umbuchungen gelten als Rücktritt mit anschließender 
Neuanmeldung. Dem Reisenden wird empfohlen, den Rücktritt 

schriftlich zu erklären. Maßgeblich für die Fristberechnung ist der 
Eingang beim Reiseveranstalter. Tritt der Reisende vom 
Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, kann der 
Reiseveranstalter von dem Reisenden eine angemessene 
Entschädigung unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten 
Aufwendungen und des durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistung gewöhnlich möglichen Erwerbs verlangen. Folgende 
pauschalierte Rücktrittskosten je angemeldetem Reiseteilnehmer 
werden berechnet: 
bis 90 Tage vor Reiseantritt: 10% des Reisepreises.  
bis 60 Tage vor Reiseantritt: 45% des Reisepreises.  
bis 30 Tage vor Reiseantritt: 60% des Reisepreises.  
bis 7 Tage vor Reiseantritt: 80% des Reisepreises, bei Eigenanreise 
90% des Reisepreises.  
ab 6 Tage vor Reiseantritt: 90% des Reisepreises. 
Der Reiseveranstalter behält sich vor, statt der Pauschale die 
Entschädigung im Einzelfall konkret zu berechnen.  
Eintrittskarten zu Veranstaltungen können bei Stornierungen nur 
dann – abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10% des 
Kartenpreises – erstattet werden, wenn ein Weiterverkauf möglich 
war.  
Der Reiseveranstalter wird auf Verlangen des Reisenden die Höhe 
der Entschädigung begründen. 

6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise 
vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den 
Reisevertrag kündigen: 
a) ohne Einhaltung einer Frist. 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer 
Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der 
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge. 
b) bis 2 Wochen vor Reiseantritt. 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich 
festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der 
Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine 
Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach 
Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise 
hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück. Ein weitergehender Anspruch des 
Kunden besteht nicht. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der 
Reiseveranstalter den Kunden davon zu unterrichten. 

7. Reiseversicherungen 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen den rechtzeitigen 
Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (RRV). Die RRV 
ersetzt Ihnen in vielen Fällen den größten Teil der vereinbarten 
Stornokosten, wenn Sie aus wichtigem Grund von der Reise 
zurückgetreten sind. Außerdem empfehlen wir den Abschluss eines 
Versicherungspaketes. Es bietet umfassenden Versicherungsschutz 
und garantiert Soforthilfe bei Unfall oder Krankheit. Die 
Informationsblätter zu Versicherungsprodukten können Sie vor 
Abschluss der Versicherung bei uns anfordern oder von unserer 
Website www.poppe-reisen.de unter „Kataloge und Broschüren“ 
herunterladen. 

8. Haftung des Reiseveranstalters 
8.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 
eines ordentlichen Kaufmanns für: 
1. die gewissenhafte Reisevorbereitung; 
2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 
3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen; 
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten 

Reiseleistung. 
8.2 Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Person. 

9. Haftungsbeschränkung; Anrechnung 
9.1 Die Haftung des Reiseveranstalters ist für solche Schäden auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt, die 
1. keine Körperschäden sind und 
2. nicht schuldhaft herbeigeführt wurden 
9.2 Die Haftung des Reiseveranstalters ist auch für solche Schäden 
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit der 
Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden allein wegen des 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
9.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen, Bahnfahrkarten usw.) und die in der Reise-
ausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet 
werden, es sei denn, dass derartige Leistungsstörungen auf einem 
schuldhaften Verhalten des Reiseveranstalters im Rahmen der 
Vermittlung beruhen. 
9.4 Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen 
Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den 
Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den 
internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara 
und der Montrealer Vereinbarung (nur für Flüge nach USA und 
Kanada). Das Warschauer Abkommen beschränkt in der Regel die 

Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für 
Verluste und Beschädigungen von Gepäck. 

10. Mitwirkungspflicht des Reisenden 
10.1 Falls der Reisende seine Reisedokumente nicht rechtzeitig vor 
Abreise erhalten hat, hat er den Reiseveranstalter umgehend zu 
benachrichtigen. 
10.2 Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Reisende 
verpflichtet, seine Beanstandungen der örtlichen Reiseleitung bzw. 
Agentur unverzüglich zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, 
für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Ist eine örtliche 
Reiseleitung oder Agentur nicht erreichbar oder kann diese die 
Leistungsstörung nicht beheben, so müssen Beanstandungen 
unverzüglich den Leistungsträgern bzw. der Zentrale des 
Reiseveranstalters mitgeteilt werden. Auf Verlangen des Reisenden 
hat die örtliche Reiseleitung oder Agentur eine Niederschrift über die 
einzelnen Beanstandungen anzufertigen. Zur Abgabe 
rechtsverbindlicher Erklärungen ist die Reiseleitung bzw. Agentur 
nicht befugt. 

11. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits- 
 vorschriften 

11.1 Wir sind verpflichtet, Staatsangehörige eines Staates der 
Europäischen Union, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor 
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt 
das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass keine Besonderheiten in Ihrer Person und eventueller 
Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) 
vorliegen. 
11.2 Für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften sind ausschließlich Sie 
verantwortlich. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser 
Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Ihren Lasten. Dies gilt nicht, soweit wir Sie schuldhaft nicht, 
unzureichend oder falsch informiert haben. 
11.3 Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, 
auch wenn Sie uns mit der Besorgung beauftragt haben, es sei denn, 
wir haben eigene Pflichten schuldhaft verletzt.  

12. Eintrittskarten 
Für im Rahmen der Reise vermittelte Eintrittskarten zu 
Veranstaltungen erbringt der Reiseveranstalter Fremdleistungen. 
Der Reiseveranstalter haftet daher nicht selbst für die Durchführung 
dieser Veranstaltungen. Es gelten besondere Rücktrittsbedingungen 
(s. Ziffer 5). 

13. Gesetzliche Bestimmungen 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die 
Vorschriften des Reisevertragsgesetzes §§651 a ff. BGB.  
Alle Ihre Ansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – verjähren 
zwei Jahre nach der vertraglich vereinbarten Beendigung der Reise.  
Schadensersatzansprüche wegen unerlaubter Handlung verjähren 
innerhalb der gesetzlichen Frist des §§ 852 BGB in drei Jahren. 

14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 

15. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz 
verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden 
ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage 
richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Personen, 
die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren 
Wohnung oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt sind. In diesen Fällen ist der Sitz des 
Reiseveranstalters maßgebend. 
 

 
Veranstalter: 
Poppe Reisen GmbH & Co. KG  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14 
55130 Mainz 
Telefon +49 6131 27066-0  
Telefax +49 6131 27066-19  
E-Mail info@poppe-reisen.de 
Site www.poppe-reisen.de 
 
 
Stand: 01.07.2018 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / Reisebedingungen 
Poppe Reisen GmbH & Co. KG 



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 

Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne 

der Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen 

Poppe Reisen GmbH & Co. KG trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 

gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen Poppe Reisen GmbH & Co. KG über die gesetzlich 

vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der 

Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen

Reiseleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen

Kosten – auf eine andere Person übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen

und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der

Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag

zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf

eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung

aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich

geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der

Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine

Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende

Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß

durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der

Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt

dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche

Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt,

Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht

ordnungsgemäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Poppe Reisen GmbH & Co. KG hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V abgeschlossen. Die Reisenden 
können diese Einrichtung R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Tel.: +49 611 533-5859 
kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Poppe Reisen GmbH & Co. KG verweigert werden. 

Website, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.



Hinweise zum Datenschutz im Rahmen einer Reisebuchung oder sonstiger Dienstleistungen 

Verantwortlich für die Datenerhebung 

Poppe Reisen GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 14 
55130 Mainz 
Deutschland 
Tel.: 06131 270 66-0 
E-Mail: info@poppe-reisen.de 
Website: www.poppe-reisen.de 

Die Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 
Anja Junker 
Tel.: 06131 270 66-32  
E-Mail: datenschutz@poppe-reisen.de 

Erhobene Daten / Zwecke / Speicherdauer 

Im Rahmen einer Reisebuchung oder sonstiger Dienstleistung 
(z.B. Visaerstellung, Reiseversicherung) erheben und verarbeiten 
wir verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen. Sämtliche 
von uns erfragten personenbezogenen Daten mit Ausnahme der 
freiwilligen Angaben in Feldern wie „Sonderwünsche“ benötigen 
wir, um Sie zu der von Ihnen gewählten Reise bzw. Dienstleistung 
anmelden zu können. Ohne Angabe dieser Daten kann ein 
Vertrag nicht zustande kommen. 

Ihre Daten werden für die Anmeldung und Durchführung der 
Reise benötigt und zu diesem Zwecke gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DSGVO verarbeitet. In diesem Zusammenhang werden Ihre 
Daten gegebenenfalls an die einzelnen Leistungserbringer (Bus-
/Zug-/Schiffsreiseunternehmen, Fluggesellschaften, Hotels, 
Reiseleiter, Reiseversicherungen, Visastellen etc.) weitergeleitet. 
Je nach Reiseziel befinden sich diese Leistungserbringer 
gegebenenfalls auch in Drittländern.  

Für den Fall, dass Sie die Reise per Kreditkarte bezahlen, findet 
zudem ein Datenaustausch mit dem Kreditkartenunternehmen 
statt. Ihre Daten werden von uns gesammelt und zentral 
gespeichert. Der Server, auf welchem die Daten gespeichert sind, 
wird von einem externen Dienstleister gehostet. Die 
entsprechende Datenverarbeitung ist zur Erfüllung des 
Vertrages erforderlich und beruht auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DSGVO. 

Wir speichern Ihre Daten zum Zweck, der Erfüllung des Vertrages 
solange, bis die Reise abgeschlossen ist. Bis dahin ist die 
Verarbeitung Ihrer Daten zur Vertragserfüllung erforderlich und 
beruht auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Im Anschluss speichern 
wir Ihre Daten bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Verjährungsfristen. An der entsprechenden Verarbeitung Ihrer 
Daten haben wir ein berechtigtes Interesse, welches sich schon 
aus Art. 17 Abs. 3 lit. i) DSGVO ergibt. Die entsprechende  
Datenverarbeitung  beruht  auf  Art.  6  Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 
Auch nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen bewahren 
wir Ihre Daten noch für die Dauer der steuerrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen auf. Zur entsprechenden Aufbewahrung 
sind wir gesetzlich verpflichtet. Die Datenverarbeitung beruht 
insoweit auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO. 

Haben Sie um Zusendung unseres Newsletters gebeten, 
verwenden wir Ihre E-Mailadresse dazu, Ihnen den von Ihnen 
abonnierten Newsletter zuzusenden. Die entsprechende 
Datenverarbeitung beruht auf Ihrer diesbezüglichen 
Einwilligung und damit auf Art. 6 A. 1 lit. a) DSGVO. Die erteilte 
Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Zudem können Sie 
sich von dem Newsletter jederzeit durch einen Klick auf dem in 
jedem Newsletter enthaltenen Link abmelden. 

Zum Zweck der Qualitätsprüfung senden wir Ihnen nach 
erfolgter Reise einen Feedbackbogen zu. Das Ausfüllen dieses 
Fragebogens und die Angabe Ihres Namens sind vollkommen 
freiwillig. Sie können der Zusendung des Fragebogens jederzeit 
widersprechen. 

Auch ohne Einwilligung ist es uns erlaubt, Ihnen Werbung für 
eigene ähnliche Angebote zuzusenden, da wir an der Werbung 
für eigene Produkte ein unternehmerisches Interesse haben. Die 
entsprechende Datenverarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f) DSGVO. Wir speichern Ihre Daten zu diesen Zwecken solange
uns kein Widerruf Ihrer Einwilligung oder ein Widerspruch gegen 
die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Direktwerbung 
vorliegt. 

Ihre Rechte 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie 
Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen Rechte gegenüber 
dem Verantwortlichen zu. So steht Ihnen das Recht zu, jederzeit 
Auskunft über die bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten einzuholen. Weiterhin haben Sie auch ein Recht auf 
Übertragbarkeit, Berichtigung oder Löschung sowie auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Außerdem können 
Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
erheben. Eine detaillierte Übersicht finden Sie in unserer 
vollständigen Datenschutzerklärung in Kapitel „IX. Rechte der 
betroffenen Person“.  

Unsere vollständige Datenschutzerklärung finden Sie auf 
unserer Website www.poppe-reisen.de neben dem Impressum 
oder können diese bei uns anfordern.  
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